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Nr. 54

L a n d e s g e s e t z ,

mit dem die Ausbildung und die Berufsbilder für die
Altenfachbetreuung und die Heimhilfe geregelt

werden 
(Oö. Altenfachbetreuungs- und Heimhilfegesetz -

Oö. AFBHG)

Der Oö. Landtag hat beschlossen:

1. HAUPTSTÜCK

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

§ 1

Ziel

Dieses Landesgesetz hat zum Ziel, durch das Angebot
von qualifizierten Ausbildungen und durch die Festlegung
von eindeutigen Berufsbildern einen Anreiz für die beruf-
liche Ausübung der Altenfachbetreuung und der Heimhil-
fe in Oberösterreich zu schaffen, um dadurch eine Be-
treuung sicherzustellen, die

1. die fachgerechte soziale Betreuung von vorwiegend
aus Altersgründen betreuungs- und hilfebedürftigen
Menschen in sozialen Einrichtungen aller Art weiter
verbessert und

2. betreuungs- und hilfebedürftigen Menschen den Wei-
terverbleib in ihrer vertrauten Umgebung und die
Erhaltung eines lebenswerten sozialen Umfelds
ermöglicht und fördert.

§ 2

Geltungsbereich

(1) Dieses Landesgesetz regelt die für die berufliche
Ausübung der Altenfachbetreuung und der Heimhilfe
erforderliche Ausbildung und die damit verbundenen
Befugnisse.

(2) Die ehrenamtliche Tätigkeit im Rahmen der Alten-
fachbetreuung und der Heimhilfe sowie Hilfestellungen im

Familienverband oder im Freundes- oder Nachbar-
schaftsbereich werden durch dieses Landesgesetz nicht
berührt.

(3) Soweit durch Bestimmungen dieses Landesgeset-
zes der Zuständigkeitsbereich des Bundes, insbesonde-
re in Angelegenheiten des Gesundheitswesens, berührt
wird, sind sie so auszulegen, dass sich keine über die
Zuständigkeit des Landes hinausgehende rechtliche Wir-
kung ergibt.

2. HAUPTSTÜCK

BERUFSBILDER UND BERECHTIGUNG ZUR
BERUFSAUSÜBUNG

§ 3
Altenfachbetreuung

(1) Die Altenfachbetreuung besteht in der Betreuung
von vorwiegend aus Altersgründen betreuungs- und hilfe-
bedürftigen Menschen. Ausgehend von der ganzheitli-
chen Erfassung der spezifischen Lebenssituation zielt sie
insbesondere darauf ab,
1. gezielt durch aktivierende Betreuung und Hilfe auf die

individuellen Bedürfnisse der Klienten einzugehen,
2. den betreuungs- und hilfebedürftigen Menschen ein

lebenswertes soziales Umfeld zu erhalten und ihnen
ein Altern - und damit letztlich auch ein Sterben - in
Würde zu ermöglichen.

(2) Die Berechtigung zur beruflichen Ausübung der
Altenfachbetreuung und zur Führung der Berufsbezeich-
nung "Altenfachbetreuer" oder "Altenfachbetreuerin"
haben Personen, solang sie über die folgenden Berufs-
berechtigungen verfügen und darüber hinaus die folgen-
den oder gemäß § 6 als gleichwertig anerkannten Ausbil-
dungen erfolgreich abgeschlossen haben:

1. Berechtigung zur Berufsausübung in der Pflegehilfe
nach dem Gesundheits- und Krankenpflegegesetz
und Ergänzungsausbildung nach Abs. 3, oder

2. Berechtigung zur Berufsausübung im gehobenen
Dienst in der allgemeinen oder in der psychiatrischen
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Gesundheits- und Krankenpflege nach dem Gesund-
heits- und Krankenpflegegesetz und eine verpflichten-
de Fortbildung nach Abs. 4, oder

3. Ausbildung an einer Fachschule für Familienhilfe, mit
der die Berechtigung zur Berufsausübung in der Pfle-
gehilfe nach dem Gesundheits- und Krankenpflegege-
setz verbunden ist, und eine verpflichtende Fortbildung
nach Abs. 4, oder

4. Ausbildung an einer Fachschule für Altendienste und
Pflegehilfe, mit der die Berechtigung zur Berufsaus-
übung in der Pflegehilfe nach dem Gesundheits- und
Krankenpflegegesetz verbunden ist, oder

5. Berechtigung zur beruflichen Ausübung der Altenfach-
betreuung nach dem Oö. Altenbetreuungs-Ausbil-
dungsgesetz, oder

6. Berechtigung zur beruflichen Ausübung der Altenbe-
treuung nach dem Oö. Altenbetreuungs-Ausbildungs-
gesetz mit nunmehr erworbener Berechtigung zur
Berufsausübung in der Pflegehilfe nach dem Gesund-
heits- und Krankenpflegegesetz, oder

7. Berechtigung zur Berufsausübung in der Pflegehilfe
nach dem Gesundheits- und Krankenpflegegesetz und
eine Bestätigung gemäß Abs. 5 Z. 4.

(3) Die nach Abs. 2 Z. 1 erforderliche Ergänzungsaus-
bildung hat an einer Schule für Altenfachbetreuung und
Heimhilfe zu erfolgen. Aufbauend auf der Ausbildung in
der Pflegehilfe hat sie den Ausbildungsstand insbeson-
dere in den gerontologischen, geriatrischen und sozial-
pädagogischen Belangen im Gesamtausmaß von 250
Unterrichtseinheiten zu vertiefen und folgende Bereiche
zu umfassen:

1. Kommunikation mit psychisch Kranken und Sinnes-
beeinträchtigten;

2. Motivierung von betreuungs- und hilfebedürftigen
Menschen zur aktiven Lebensgestaltung;

3. Mobilisierung von betreuungs- und hilfebedürftigen
Menschen unter Einschluss von Grundzügen thera-
peutischer Hilfen;

4. Milieugestaltung bei mobilen, teilstationären und sta-
tionären Formen der Hilfe und Betreuung;

5. aktivierende und reaktivierende Maßnahmen;
6. Betreuungsplanung und -dokumentation;
7. Gesprächsführung und Gruppenarbeit;
8. psychosomatische Erscheinungen und Sucht;
9. Bewältigung beruflicher Belastungen;

10. Krisenwahrnehmung bei sich und anderen Men-
schen;

11. Soziologie der Institutionen;
12. Motivierung von und Zusammenarbeit mit Angehöri-

gen und anderen beteiligten Berufsgruppen;
13. Betreuung und Hilfe für Sterbende (Sterbebegleitung)

und Verhalten bei Todesfällen;
14. Leben und Arbeiten in der Gruppe.

(4) Die verpflichtende Fortbildung nach Abs. 2 Z. 2 und
3 hat an einer Schule für Altenfachbetreuung und Heim-
hilfe zu erfolgen und umfasst eine theoretische Ausbil-
dung von zumindest 100 Unterrichtseinheiten in folgen-
den Bereichen:

1. Milieugestaltung bei mobilen, teilstationären und sta-
tionären Formen der Hilfe und Betreuung;

2. Kommunikation mit psychisch Kranken und Sinnesbe-
einträchtigten;

3. psychosomatische Erscheinungen und Sucht;
4. Motivierung von und Zusammenarbeit mit Angehöri-

gen und mit anderen beteiligten Berufsgruppen.

(5) In Österreich auf anderer Rechtsgrundlage erfolg-
reich abgeschlossene, facheinschlägige Ausbildungen
sind von jener Schule für Altenfachbetreuung und Heim-
hilfe, an der die Ergänzungsausbildung nach Abs. 3 oder
die Fortbildung nach Abs. 4 absolviert werden soll, ganz
oder auch nur teilweise anzurechnen. Für derartige
Anrechnungen gilt: 
1. Eine Anrechnung ist nur zulässig, wenn die betreffen-

de Person nachweist, dass sie über die Berechtigung
zur Berufsausübung in der Pflegehilfe oder im geho-
benen Dienst der allgemeinen oder der psychiatri-
schen Gesundheits- und Krankenpflege nach dem
Gesundheits- und Krankenpflegegesetz verfügt. 

2. Grundlage für die Anrechnung ist die tatsächliche prak-
tische Verwertbarkeit vormaliger facheinschlägiger
Ausbildungen unter Berücksichtigung des seither ver-
gangenen Zeitraums und der inzwischen praktisch
ausgeübten beruflichen Tätigkeit der betreffenden Per-
son.

3. Wird der Nachweis gemäß Z. 1 erbracht, hat die Schu-
le für Altenfachbetreuung und Heimhilfe der betreffen-
den Person eine schriftliche Bestätigung darüber aus-
zustellen, in welchem Ausmaß frühere Ausbildungen
gemäß Z. 2 angerechnet werden. 

4. Wird der Nachweis gemäß Z. 1 erbracht und hat die
betreffende Person die erforderliche Ergänzungsaus-
bildung oder Fortbildung zur Gänze auf andere, fach-
lich gleichwertige Art und Weise erfolgreich absolviert,
ist ihr von der betreffenden Schule für Altenfachbe-
treuung und Heimhilfe eine schriftliche Bestätigung
darüber auszustellen, dass sie über die Berechtigung
zur beruflichen Ausübung der Altenfachbetreuung und
zur Führung der Berufsbezeichnung "Altenfachbetreu-
er" oder "Altenfachbetreuerin" verfügt.

§ 4
Heimhilfe

(1) Die Heimhilfe besteht in der Unterstützung betreu-
ungs- und hilfebedürftiger Menschen aller Altersstufen bei
der Haushaltsführung und den Aktivitäten des täglichen
Lebens unter Ausschöpfung der Möglichkeiten und Fähig-
keiten des (der) Betreuungs- oder Hilfebedürftigen im
Sinn einer Hilfe zur Selbsthilfe. Sie umfasst dabei jenen
Teil der erforderlichen Verrichtungen, die nicht den Pfle-
geberufen oder sonstigen Gesundheitsberufen vorbehal-
ten sind. Die Heimhilfe ist eines der Bindeglieder 
zwischen den Betreuungs- und Hilfebedürftigen, deren
familiären und sozialen Umfeld und anderen Betreuungs-
personen nach dem Grundsatz der ganzheitlichen Hilfe-
stellung, basierend auf den Prinzipien Erhaltung, 
Förderung, Stützung und Ergänzung der Lebensaktivitä-
ten zur Befriedigung der alltäglichen Lebensbedürfnisse.
Zu den Aufgaben der Heimhilfe zählen dabei insbeson-
dere:

1. Unterstützung bei der Weiterführung des Haushalts; 

2. Unterstützung bei der Erhaltung und Förderung des
körperlichen Wohlbefindens;
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3. Sicherung sozialer Grundbedürfnisse durch Aufrecht-
erhaltung und Förderung der Selbständigkeit;

4. Zusammenarbeit mit Fachkräften aus dem Sozial- und
Gesundheitsbereich und anderen in die Pflege und
Betreuung involvierten Personen durch Kommunika-
tion, gemeinsame Planung, Dokumentation, Anleitung
und Begleitung.

(2) Die Berechtigung zur beruflichen Ausübung der
Heimhilfe und zur Führung der Berufsbezeichnung
"Heimhelfer" oder "Heimhelferin" haben Personen, die 
1. die im Abs. 3 näher umschriebene theoretische und

praktische Ausbildung oder eine gemäß § 6 als gleich-
wertig anerkannte Ausbildung erfolgreich abgeschlos-
sen haben, oder

2. nach dem Oö. Altenbetreuungs-Ausbildungsgesetz die
Berufsberechtigung zum Altenbetreuer oder zur Alten-
betreuerin besitzen, oder 

3. nach diesem Landesgesetz oder nach dem Oö. Alten-
betreuungs-Ausbildungsgesetz die Berufsberechti-
gung zum Altenfachbetreuer oder zur Altenfachbe-
treuerin erworben haben, oder

4. über eine Bestätigung gemäß Abs. 4 Z. 4 verfügen.

(3) Die nach Abs. 2 Z. 1 erforderliche Ausbildung hat
an einer Schule für Altenfachbetreuung und Heimhilfe zu
erfolgen und umfasst eine theoretische Ausbildung von
insgesamt zumindest 200 Unterrichtseinheiten in folgen-
den Bereichen:
1. Arbeitsorganisation und Dokumentation;
2. Ethik und Berufskunde;

3. Grundzüge der angewandten Hygiene;
4. Erste Hilfe;
5. Grundzüge der Arbeit mit betreuungs- und hilfebe-

dürftigen Menschen;
6. Grundzüge der angewandten Ernährungslehre und

Diätkunde;

7. Grundzüge der Ergonomie und Mobilisation;
8. Haushaltsführung, Umweltschutz, Sicherheit und

Unfallverhütung im Haushalt;

9. Grundzüge der Sozial- und Entwicklungspsycholo-
gie;

10. Grundzüge der Kommunikation und Konfliktbewälti-
gung;

11. Grundzüge des Öffentlichen und Privaten Rechts
sowie der Sozialen Sicherheit.

Der Erwerb praktischer Kenntnisse hat in einer Gesamt-
dauer von zumindest 200 Stunden wahlweise bei Mobilen
Diensten oder auch in (teil)stationären sozialen Einrich-
tungen aller Art zu erfolgen.

(4) Von derjenigen Schule für Altenfachbetreuung und
Heimhilfe, an der die Ausbildung gemäß Abs. 3 absolviert
werden soll, sind in Österreich auf anderer Rechtsgrund-
lage erfolgreich abgeschlossene facheinschlägige Ausbil-
dungen ganz oder auch nur teilweise anzurechnen. Für
derartige Anrechnungen gilt: 
1. Bei der theoretischen Ausbildung ist § 3 Abs. 5 Z. 2

anzuwenden.
2. Bei der praktischen Ausbildung ist § 3 Abs. 5 Z. 2 mit

der Maßgabe anzuwenden, dass neben den berufli-
chen auch die privat erworbenen praktischen Kennt-

nisse, Fähigkeiten und Erfahrungen mit zu berück-
sichtigen sind.

3. Ergibt sich im Zuge eines derartigen Anrechnungsver-
fahrens, dass die betreffende Person die theoretische
und praktische Heimhilfeausbildung in Österreich auf
andere, fachlich gleichwertige Art und Weise nur zum
Teil absolviert hat, hat die Schule für Altenfachbetreu-
ung und Heimhilfe der betreffenden Person eine
schriftliche Bestätigung darüber auszustellen, in wel-
chem Ausmaß frühere Ausbildungen angerechnet wer-
den. 

4. Ergibt sich im Zuge eines derartigen Anrechnungsver-
fahrens, dass die betreffende Person die theoretische
und praktische Heimhelferausbildung in Österreich auf
andere, fachlich gleichwertige Art und Weise erfolg-
reich absolviert hat, ist dies von der betreffenden Schu-
le für Altenfachbetreuung und Heimhilfe formlos mit
dem Hinweis zu bestätigen, dass die betreffende Per-
son über die Berechtigung zur beruflichen Ausübung
der Heimhilfe und zur Führung der Berufsbezeichnung
"Heimhelfer" oder "Heimhelferin" verfügt. 

3. HAUPTSTÜCK

GEMEINSAME BESTIMMUNGEN

§ 5
Ausbildungsverordnung

Die Landesregierung hat unter Berücksichtigung des
im § 3 Abs. 1 enthaltenen Berufsbildes für die Altenfach-
betreuung und des im § 4 Abs. 1 enthaltenen Berufsbil-
des für die Heimhilfe sowie unter Bedachtnahme auf die
Erfahrungen der Praxis und die Erkenntnisse der Wis-
senschaft auf dem Gebiet der Betreuung und Hilfe sowie
unter Berücksichtigung aller gesellschaftlichen Rahmen-
bedingungen und deren allfälliger Veränderungen eine
Ausbildungsverordnung zu erlassen. Diese hat insbeson-
dere näher zu regeln:

1. die Lehrziele und das Mindestausmaß an Unterrichts-
einheiten für die einzelnen Gegenstände der beiden
Berufsbilder;

2. die Bezeichnung der Gegenstände, in denen mündli-
che, schriftliche oder allenfalls auch kommissionelle
Prüfungen abzulegen oder Projektarbeiten zu machen
sind;

3. die nähere Vorgangsweise zur Beurteilung der Auf-
nahmevoraussetzungen in eine Schule für Altenfach-
betreuung und Heimhilfe, wie Aufnahmegespräch oder
Aufnahmetest;

4. die Kriterien zur Leistungsbeurteilung und die Beurtei-
lungskalküle unter Mitberücksichtigung der Mitarbeit
und der Anwesenheit beim Unterricht; bei der Heimhil-
fe-Ausbildung auch bezüglich der Beurteilung des
Erfolgs der praktischen Ausbildung.

§ 6
Anerkennung anderer Ausbildungen

(1) Die Landesregierung kann durch Verordnung unter
Berücksichtigung des Inhalts und der Dauer von Ausbil-
dungen, die nicht im Rahmen einer Schule für Altenfach-
betreuung und Heimhilfe nach diesem Landesgesetz
durchgeführt wurden, bestimmen, in welchem Umfang
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diese Ausbildungen eine Ergänzungsausbildung nach § 3
Abs. 3 oder eine Fortbildung nach § 3 Abs. 4 oder eine
Ausbildung nach § 4 Abs. 3 ersetzen. Weiters kann die
Landesregierung den Inhalt und die Dauer zu absolvie-
render Anpassungslehrgänge und/oder Eignungsprüfun-
gen (Artikel 1 lit. h und j der Richtlinie 92/51/EWG) fest-
legen.

(2) Andere Ausbildungen dürfen auf die in diesem Lan-
desgesetz für die Altenfachbetreuung vorgesehenen
Ergänzungsausbildungen oder Fortbildungen erst ange-
rechnet werden, wenn die Berechtigung zur Berufsaus-
übung in der Pflegehilfe, im gehobenen Dienst der allge-
meinen oder psychiatrischen Gesundheits- und Kranken-
pflege nach dem Gesundheits- und Krankenpflegegesetz
nachgewiesen ist.

(3) Die Landesregierung hat unter Beachtung des 
Abs. 2 über Antrag der betreffenden Person im Einzelfall
darüber abzusprechen, ob und in welchem Ausmaß

1. im Ausland erfolgreich abgeschlossene Berufsausbil-
dungen, allenfalls ergänzt durch eine einschlägige
Berufspraxis, die Ergänzungsausbildungen oder Fort-
bildungen gemäß § 3 oder die Ausbildung gemäß § 4
ersetzen, oder

2. sofern nach den Rechtsvorschriften des betreffenden
anderen Staates keine bestimmte Berufsausbildung
zur Ausübung der Altenbetreuung oder Heimhilfe erfor-
derlich ist, eine im Gebiet des betreffenden Staates in
den der Antragstellung vorangegangenen zehn Jahren
ausgeübte Berufspraxis von
a) zweijähriger Dauer bei Vollbeschäftigung oder einer

entsprechend längeren Dauer bei Teilzeitbeschäfti-
gung in Verbindung mit einer erfolgreich abge-
schlossenen Ausbildung gemäß Art. 6 lit. b der
Richtlinie 92/51/EWG oder

b) dreijähriger Dauer bei Vollbeschäftigung oder einer
entsprechend längeren Dauer bei Teilzeitbechäfti-
gung 

im Hinblick auf die dabei erworbenen oder vermittelten
Fertigkeiten und Kenntnisse in fachlicher Hinsicht der
mit diesem Landesgesetz geregelten Ergänzungsaus-
bildungen oder Fortbildungen gemäß § 3 oder der Aus-
bildung gemäß § 4 gleichwertig ist.

(4) Kann der Antragsteller oder die Antragstellerin
weder durch eine Berufsausbildung nach Abs. 3 Z. 1 noch
durch eine Berufspraxis nach Abs. 3 Z. 2 eine diesem
Landesgesetz entsprechende fachliche Befähigung nach-
weisen, hat die Landesregierung auszusprechen, dass
die fachliche Befähigung nur dann vorliegt, wenn der
Antragsteller oder die Antragstellerin die fehlenden Qua-
lifikationen nach seiner Wahl durch die Absolvierung
eines Anpassungslehrgangs oder durch eine Eignungs-
prüfung (Artikel 1 lit. h und j der Richtlinie 92/51/EWG)
nachholt. Die Eignungsprüfung hat sich dabei an jener
Prüfung oder sonstigen Abschluss- oder Beurteilungsmo-
dalitäten zu orientieren, die für den erfolgreichen Ab-
schluss der Ergänzungsausbildungen oder Fortbildungen
gemäß § 3 oder der Ausbildung gemäß § 4 vorgesehen
sind. Die Prüfungsgegenstände sind unter Bedachtnah-
me auf die dem Antragsteller oder der Antragstellerin bis-
her noch fehlenden Fertigkeiten und Kenntnisse festzu-
setzen.

4. HAUPTSTÜCK

SCHULE FÜR ALTENFACHBETREUUNG UND
HEIMHILFE

§ 7
Betriebsbewilligung

(1) Der Betrieb einer Schule für Altenfachbetreuung
und Heimhilfe bedarf der Bewilligung durch die Landes-
regierung.

(2) Die Bewilligung gemäß Abs. 1 ist auf Antrag des
Rechtsträgers zu erteilen, wenn

1. dies unter Bedachtnahme auf die bisher schon zur Ver-
fügung stehenden Ausbildungskapazitäten und im Hin-
blick auf den zumindest mittelfristigen Personalbedarf
in der Altenfachbetreuung oder Heimhilfe erforderlich
ist,

2. nach der personellen und sachlichen Ausstattung der
Schule Gewähr für eine fachgerechte Ausbildung
besteht, und

3. glaubhaft gemacht wird, dass die finanzielle Existenz
der geplanten Schule zumindest für mehrere Jahre
sichergestellt ist.

(3) Der Leiter oder die Leiterin einer Schule für Alten-
fachbetreuung und Heimhilfe hat nachzuweisen:
1. ein abgeschlossenes Studium der

a) Rechtswissenschaften oder

b) Sozial- und Wirtschaftswissenschaften oder
c) Psychologie oder
d) Pädagogik oder
e) Humanmedizin;

2. eine mindestens fünfjährige Berufserfahrung in der
Arbeit mit betreuungs- und hilfebedürftigen Menschen
und

3. mehrjährige praktische pädagogische Erfahrung in der
Erwachsenenbildung.

(4) Als Lehrkraft für den jeweiligen Unterrichtsgegen-
stand qualifiziert gelten Personen, die
1. ein erfolgreich abgeschlossenes Studium oder Lehr-

amtsstudium für das zu unterrichtende Fach oder
2. eine Ausbildung in einem gehobenen Dienst für

Gesundheits- und Krankenpflege mit Weiterbildung zur
geriatrischen Pflegefachkraft oder

3. eine Ausbildung zum (zur) diplomierten Sozialarbeiter
(Sozialarbeiterin) oder

4. eine Ausbildung in einem gehobenen medizinisch-
technischen Dienst oder

5. eine Ausbildung zum (zur) ernährungsmedizinischen
Berater (Beraterin) oder

6. eine Ausbildung zum (zur) Altenfachbetreuer (Alten-
fachbetreuerin) oder

7. eine Ausbildung zum (zur) diplomierten Behinderten-
pädagogen (Behindertenpädagogin)

nachweisen können, die konkret erforderlichen fachspe-
zifischen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen besit-
zen und über die erforderlichen pädagogischen Fähigkei-
ten verfügen. Zur Unterstützung der Lehrkräfte können
andere, fachlich und pädagogisch geeignete Fachkräfte
beigezogen werden.
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(5) Dem Antrag auf Erteilung einer Bewilligung gemäß
Abs. 1 sind der Lehrplan und die Qualifikationsnachwei-
se für den Schulleiter oder die Schulleiterin und den Lehr-
körper anzuschließen. Weiters sind Nachweise über das
Vorhandensein ausreichender und geeigneter Räumlich-
keiten, Nachweise über ausreichend vorhandene Lehr-
mittel aller Art, einschließlich einer auf dem aktuellen
Stand befindlichen Fachbibliothek, sowie der Nachweis
der tatsächlich zur Verfügung stehenden Praktikumsstel-
len zu erbringen und eine Haus(Schul)ordnung vorzule-
gen.

(6) Fällt eine der Voraussetzungen für die Erteilung der
Bewilligung nachträglich weg oder stellt sich nachträglich
heraus, dass zumindest eine der Voraussetzungen zum
Bewilligungszeitpunkt nicht gegeben war und dieser
Mangel noch nicht saniert wurde, ist nach § 14 Abs. 3 vor-
zugehen.

§ 8
Aufnahme in die Schule

(1) Personen, die sich um die Aufnahme in eine Schu-
le für Altenfachbetreuung und Heimhilfe bewerben, haben
folgende Aufnahmevoraussetzungen zu erfüllen:

1. ein Lebensalter von mindestens 17 Jahren;
2. die zur beruflichen Ausübung der Altenfachbetreuung

und Heimhilfe erforderliche gesundheitliche Eignung;

3. die zur beruflichen Ausübung der Altenfachbetreuung
und Heimhilfe erforderliche Verlässlichkeit;

4. die Beherrschung der deutschen Sprache in einem für
die Ausbildung und die spätere Berufsausübung erfor-
derlichen Ausmaß.

(2) Der Nachweis über das Vorliegen der Aufnahme-
voraussetzung gemäß Abs. 1 Z. 2 ist durch ein ärztliches
Zeugnis zu erbringen, das zum Vorlagezeitpunkt nicht
älter als drei Monate sein darf.

(3) Der Nachweis der Aufnahmevoraussetzung gemäß
Abs. 1 Z. 3 ist durch eine Strafregisterbescheinigung oder
durch eine von der zuständigen Behörde des Heimat-
oder Herkunftsstaates ausgestellte Bescheinigung, aus
der hervorgeht, dass die Person die erforderliche Verläss-
lichkeit besitzt, zu erbringen. Werden von den zuständi-
gen Behörden des Heimat- oder Herkunftsstaates keine
solchen Bescheinigungen ausgestellt, werden sie durch
Bescheinigungen einer zuständigen Justiz- oder Verwal-
tungsbehörde, eines Notars (einer Notarin) oder einer
entsprechend bevollmächtigten Berufsorganisation des
Heimat- oder Herkunftsstaates oder durch Abgabe einer
eidesstattlichen Erklärung - oder in den Staaten, in denen
es keine eidesstattlichen Erklärungen gibt, durch eine fei-
erliche Erklärung - ersetzt. In Österreich ausgestellte
Bescheinigungen oder Bestätigungen dürfen zum Vor-
lagezeitpunkt nicht älter als drei Monate sein. 

(4) Die nach Abs. 1 Z. 3 erforderliche Verlässlichkeit ist
jedenfalls nicht gegeben, wenn der Aufnahmewerber oder
die Aufnahmewerberin von einem inländischen Gericht
oder einem Gericht eines anderen Staates zu einer drei
Monate übersteigenden Freiheitsstrafe oder zu einer
Geldstrafe von mehr als 180 Tagessätzen verurteilt wor-
den ist und die Verurteilung weder getilgt ist noch der Be-
schränkung der Auskunft aus dem Strafregister unterliegt.

(5) Über die Aufnahme in eine Schule für Altenfachbe-

treuung und Heimhilfe entscheidet die an der betreffen-
den Schule eingerichtete Aufnahmekommission.

§ 9

Ausschluss von der Schule

(1) Ein Ausbildungsteilnehmer oder eine Ausbildungs-
teilnehmerin ist vom weiteren Besuch einer Schule für
Altenfachbetreuung und Heimhilfe auszuschließen, wenn

1. zumindest eine der Aufnahmevoraussetzungen
nachträglich wegfällt oder

2. sich nachträglich herausstellt, dass zumindest eine der
Aufnahmevoraussetzungen zum Aufnahmezeitpunkt
nicht vorgelegen ist und dieser Mangel auch nachträg-
lich nicht saniert werden kann.

(2) Ein Ausbildungsteilnehmer oder eine Ausbildungs-
teilnehmerin kann vom weiteren Besuch der Schule
wegen schwerwiegender berufsethischer Verstöße oder
auch wegen grober Verstöße gegen die Schul(Haus)ord-
nung, die eine verlässliche Berufsausübung nicht erwar-
ten lassen, ausgeschlossen werden.

(3) Über den Ausschluss gemäß Abs. 1 oder 2 ent-
scheidet die Aufnahmekommission auf Antrag des Schul-
leiters oder der Schulleiterin.

§ 10

Abschlussprüfungen; Zeugnisse

(1) Nach Abschluss der Ergänzungsausbildung oder
Fortbildung nach § 3 ist vor der Prüfungskommission eine
Abschlussprüfung abzulegen. Diese Prüfung darf höchs-
tens zweimal wiederholt werden.

(2) Über die erfolgreich absolvierte Ergänzungsausbil-
dung oder Fortbildung gemäß § 3 ist ein Zeugnis gemäß
der Anlage 1, über die erfolgreich absolvierte theoretische
und praktische Ausbildung gemäß § 4 ein Zeugnis gemäß
der Anlage 2 auszustellen.

§ 11

Weiterbildungsveranstaltungen

Schulen für Altenfachbetreuung und Heimhilfe haben
Weiterbildungsveranstaltungen anzubieten, die es
ermöglichen, dass die in der Altenfachbetreuung und
Heimhilfe tätigen Personen ihre fachlichen Kenntnisse,
Fähigkeiten und Erfahrungen erweitern bzw. vertiefen
und mit den Entwicklungen auf dem Gebiet der Alten-
fachbetreuung und Heimhilfe vertraut bleiben.

§ 12
Aufnahmekommission

(1) An jeder Schule für Altenfachbetreuung und Heim-
hilfe hat deren Rechtsträger eine Aufnahmekommission
unter Vorsitz des Schulleiters oder der Schulleiterin oder
seines (ihres, ihrer) Stellvertreters (Stellvertreterin) einzu-
richten.

(2) Neben dem oder der Vorsitzenden besteht die Auf-
nahmekommission aus zwei oder vier weiteren Mitglie-
dern, die dem Lehrkörper der Schule anzugehören
haben.  Für jedes Kommissionsmitglied ist ein Ersatzmit-
glied zu bestellen, das ebenfalls dem Lehrkörper der
Schule anzugehören hat.
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(3) Die Aufnahmekommission ist beschlussfähig, wenn
mindestens drei Mitglieder oder Ersatzmitglieder anwe-
send sind.

(4) Die Aufnahmekommission ist in allen ihr zugewie-
senen Angelegenheiten weisungsfrei. Für jedes Mitglied
(Ersatzmitglied) besteht die Verpflichtung zur Abstim-
mung; eine Stimmenthaltung ist unzulässig und gilt als
Ablehnung des Antrags.

(5) Die Entscheidungen der Aufnahmekommission fal-
len mit einfacher Mehrheit und sind vom Vorsitzenden
oder von der Vorsitzenden bezüglich der wesentlichen
Entscheidungsgründe nachvollziehbar zu dokumentieren
und so der Ausübung des Aufsichtsrechts durch die Lan-
desregierung zugänglich zu machen. Eine Person, deren
Aufnahme abgelehnt wurde, ist über die Ablehnungs-
gründe in geeigneter Weise zu informieren.

(6) Gegen Entscheidungen der Aufnahmekommission
stehen keine ordentlichen oder außerordentlichen
Rechtsmittel zu. Es besteht auch kein Rechtsanspruch
auf Ausübung des Aufsichtsrechts durch die Landesre-
gierung.

(7) Die Funktion eines Mitglieds oder Ersatzmitglieds
der Aufnahmekommission endet durch
1. Ausscheiden aus dem Lehrkörper der Schule,
2. Verzicht des Mitgliedes/Ersatzmitgliedes,

3. Abberufung durch den Rechtsträger.
Zur Aufrechterhaltung der Beschlussfähigkeit hat der
Rechtsträger der Schule ohne unnötigen Aufschub die
erforderlichen Nachbesetzungen vorzunehmen.

§ 13
Prüfungskommission

(1) An jeder Schule für Altenfachbetreuung und Heim-
hilfe hat deren Rechtsträger eine Prüfungskommission
unter Vorsitz des Schulleiters oder der Schulleiterin oder
seines (ihres, ihrer) Stellvertreters (Stellvertreterin) einzu-
richten.

(2) Neben dem Vorsitzenden oder der Vorsitzenden
besteht die Prüfungskommission aus wenigstens zwei
weiteren Mitgliedern aus dem Lehrkörper der Schule. Für
jedes weitere Mitglied ist ein Ersatzmitglied zu bestellen,
das ebenfalls dem Lehrkörper der Schule anzugehören
hat. 

(3) Wenn es die Größe der Schule - und damit 
die Anzahl der abzunehmenden kommissionellen Prüfun-
gen - erfordert, kann der Rechtsträger der Schule über
Empfehlung des Schulleiters oder der Schulleiterin die
Aufgaben der Prüfungskommission auf zwei oder auch
mehrere, fachlich wie pädagogisch möglichst gleichwer-
tig besetzte Prüfungssenate unter Vorsitz eines bewähr-
ten Mitgliedes des Lehrkörpers möglichst gleichmäßig
und so zeitgerecht verteilen, dass den Absolventen und
Absolventinnen eine Ein- bzw. Umstellung auf die
dadurch geänderte Prüfungssituation möglich ist. Ein
Umstellungszeitraum von drei Monaten bis zum Prü-
fungsbeginn ist als ausreichend anzusehen.

(4) Prüfungskommissionen und Prüfungssenate sind
in ihren Entscheidungen weisungsfrei. Die Kommissions-
bzw. Senatsmitglieder sind zur Abstimmung verpflichtet;
Stimmenthaltung ist unzulässig.

(5) Die Entscheidungen der Prüfungskommission bzw.
des Prüfungssenates fallen mit einfacher Mehrheit. Bei
allfälliger Stimmengleichheit gibt die zuletzt abzugebende
Stimme des Vorsitzenden oder der Vorsitzenden den Aus-
schlag. Die Entscheidungen sind vom (von der) Vorsit-
zenden bezüglich der wesentlichen Entscheidungsgrün-
de nachvollziehbar zu dokumentieren und so der Aus-
übung des Aufsichtsrechtes durch die Landesregierung
zugänglich zu machen.

(6) § 12 Abs. 6 und 7 sind sinngemäß auch auf die Prü-
fungskommission bzw. den Prüfungssenat anzuwenden.

§ 14
Schulaufsicht

(1) Jede Schule für Altenfachbetreuung und Heimhilfe
untersteht der Aufsicht der Landesregierung. Im Rahmen
der Aufsicht steht ihr die Befugnis zu, die Schulen für
Altenfachbetreuung und Heimhilfe in organisatorischer
und fachlicher Hinsicht zu überprüfen. Zu diesem Zweck
sind die von der Landesregierung mit der Wahrnehmung
dieser Aufgaben beauftragten Organe berechtigt, die
Räumlichkeiten und sonstigen Anlagen einer Schule für
Altenfachbetreuung und Heimhilfe zu betreten. Der
Rechtsträger der Schule und der Schulleiter oder die
Schulleiterin sind verpflichtet, die zur Ausübung der Auf-
sicht notwendigen Auskünfte zu erteilen.

(2) Das Überprüfungsergebnis ist dem Rechtsträger
der Schule mitzuteilen.

(3) Werden bei der Überprüfung Mängel festgestellt,
hat die Landesregierung dem Rechtsträger der Schule die
Behebung dieser Mängel binnen einer angemessenen
Frist mit Bescheid aufzutragen. Werden die festgestellten
Mängel trotz Mahnung und Setzung einer angemessenen
Nachfrist nicht behoben, ist die Bewilligung zur Führung
der Schule für Altenfachbetreuung und Heimhilfe zu
widerrufen.

5. HAUPTSTÜCK

STRAF-, SCHLUSS- UND ÜBERGANGS-
BESTIMMUNGEN

§ 15
Strafbestimmungen

(1) Sofern nicht die Tat den Tatbestand einer in die
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung
bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung,

1. wer die Berufsbezeichnung "Altenfachbetreuer",
"Altenfachbetreuerin", "Heimhelfer" oder "Heimhelfe-
rin" unbefugt führt oder eine Berufsbezeichnung führt,
die geeignet ist, eine dieser Ausbildungen und/oder die
damit verbundenen Berufsberechtigungen vorzutäu-
schen,

2. wer Tätigkeiten im Rahmen der Altenfachbetreuung
oder Heimhilfe ohne entsprechende Berechtigung aus-
übt,

3. wer eine Schule für Altenfachbetreuung und Heimhilfe
ohne Bewilligung nach diesem Landesgesetz führt,

4. wer ein Geheimnis offenbart oder verwertet, das ihm
bei der beruflichen Ausübung der Altenfachbetreuung
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oder Heimhilfe anvertraut wurde oder sonstwie
zugänglich gemacht worden ist und dessen Offenba-
rung oder Verwertung geeignet ist, berechtigte Inter-
essen der betreuten Person, deren Familienangehöri-
gen oder auch von dritten Personen, die in Haushalts-
gemeinschaft mit der betreuten Person leben, zu ver-
letzen,

5. wer sonst einem in diesem Landesgesetz festgelegten
Gebot oder Verbot zuwiderhandelt.

(2) Wer eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1
begeht, ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geld-
strafe bis zu 4.000 Euro zu bestrafen.

§ 16
Schluss- und Übergangsbestimmungen

(1) Dieses Landesgesetz tritt mit 1. Juli 2002 in Kraft.
Mit In-Kraft-Treten dieses Landesgesetzes tritt das 
Oö. Altenfachbetreuungs-Ausbildungsgesetz, LGBl. Nr.
59/1992, in der Fassung des Landesgesetzes LGBl. Nr.
114/1995 außer Kraft. Bestehende Dienstverhältnisse
von Altenbetreuern oder Altenbetreuerinnen werden
dadurch nicht berührt.

(2) Ausbildungsveranstaltungen nach dem Oö. Alten-
betreuungs-Ausbildungsgesetz, die vor dem In-Kraft-Tre-
ten dieses Landesgesetzes begonnen wurden und noch
nicht abgeschlossen sind, sind nach den bisher geltenden
Bestimmungen weiterzuführen und abzuschließen.

(3) Personen, die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens
dieses Landesgesetzes bereits beruflich als Pflegehelfer
oder Pflegehelferin in der Altenfachbetreuung tätig sind
und die Ergänzungsausbildung oder Fortbildung nach § 3
nicht oder nur zum Teil nachweisen können und auch
nicht an einer von Abs. 2 erfassten laufenden Ausbildung
teilnehmen, haben innerhalb von drei Jahren ab In-Kraft-
Treten dieses Landesgesetzes die für ihre Tätigkeit erfor-
derliche Ergänzungsausbildung oder Fortbildung nach 
§ 3 erfolgreich zu absolvieren.

(4) Errichtungs- und Betriebsbewilligungen gemäß 
§ 13 Oö. Altenbetreuungs-Ausbildungsgesetz gelten als
Betriebsbewilligungen gemäß § 7. Diese Schulen gelten
als Schulen für Altenfachbetreuung und Heimhilfe im Sinn
dieses Landesgesetzes und haben diese Bezeichnung zu
führen sowie ihre Organisation, den Lehrplan und dessen
gesamte Umsetzung nach der durch dieses Landesge-
setz geänderten Rechtslage anzupassen. Die in diesem
Landesgesetz enthaltenen Qualifikationserfordernisse für
den Leiter oder die Leiterin und die sonstigen Mitglieder
des Lehrkörpers einer Schule für Altenfachbetreuung und
Heimhilfe gelten für ab In-Kraft-Treten dieses Landesge-
setzes erfolgte Bestellungen.

Die Erste Präsidentin Der Landeshauptmann:
des Oö. Landtags:

Angela Orthner Dr. Pühringer
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